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Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB 2011) 
der ARAG SE 
 

 

1. Was ist Inhalt der Rechtsschutzversicherung? 

§   1 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung? 

§   2 Für welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz? 

§   3 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht? 

§   3 a Wann kann die ARAG ihre Eintrittspflicht wegen mangelnder Erfolgsaussichten 

 oder Mutwilligkeit ablehnen und was kann der Versicherungsnehmer tun? 

§   4 Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung? 

§   4 a Versichererwechsel 

§   5 Welche Kosten übernimmt die ARAG? 

§   5 a Welche Kosten übernimmt die ARAG in Mediationsverfahren? 

§   6 Wo gilt die Rechtsschutzversicherung? 

2. Nach welchen Regeln richtet sich das Versicherungsverhältnis zwischen der ARAG und den Versicherten? 

§   7 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

§   8 Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen? 

§   9 Was ist bei der Zahlung des Versicherungsbeitrages zu beachten? 

§ 10 Welche Entwicklungen können zu einer Anpassung des Versicherungsbeitrages führen? 

§ 11 Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder sachlichen Verhältnisse des Versicherten  

 auf den Versicherungsbeitrag aus? 

§ 12 Was geschieht, wenn das versicherte Interesse wegfällt? 

§ 13 In welchen Fällen kann der Vertrag vorzeitig gekündigt werden? 

§ 14 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag? 

§ 15 Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? 

§ 16 Was ist bei Anzeigen und Erklärungen gegenüber der ARAG zu beachten? 

3. Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten? 

§ 17 Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles? 

§ 18 (nicht belegt) 

§ 19 (nicht belegt) 

§ 20 Welches Gericht ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag zuständig, und welches Recht ist anzuwenden? 

4. In welchen Formen wird der Versicherungsschutz angeboten? 

§ 21 Aktiv-Rechtsschutz Verkehr für Privatpersonen 

§ 22 Firmen-Fahrer-Rechtsschutz  

§ 23 Verkehrs-Rechtsschutz für Selbstständige  

§ 24 Vereins-Rechtsschutz 

§ 25 (nicht belegt) 

§ 26 Aktiv-Rechtsschutz Komfort 

§ 26 b Aktiv-Rechtsschutz Basis 

§ 27 Aktiv-Rechtsschutz für Landwirte 

§ 28 Aktiv-Rechtsschutz Komfort für Selbstständige 

§ 28 b Aktiv-Rechtsschutz Basis für Selbstständige 

§ 29 Aktiv-Rechtsschutz Immobilie 

A. Standardklauseln 

Klausel 1 Single-Rechtsschutz 

Klausel 3 Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte von Selbstständigen 

Klausel 4 Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für Selbstständige 

Klausel 6 Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Selbstständige 

B. Sonderbedingungen 

Sonderbedingung   1 Erweiterter Straf-Rechtsschutz  

Sonderbedingung   3 Antidiskriminierungs-Rechtsschutz 

Sonderbedingungen 4 bis 9 (nicht belegt) 

Sonderbedingung 10 JuraTel 

Sonderbedingung 11 Online-Forderungsmanagement 
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1. Inhalt der Versicherung 

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

 Die ARAG erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers 
oder des Versicherten erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). 

 

§ 2 Leistungsarten 

 Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis § 29 vereinbart werden. Je 
nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz 

a) Schadenersatz-Rechtsschutz 

 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht auch auf einer Ver-
tragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder 
Gebäudeteilen beruhen; 

b) Arbeits-Rechtsschutz 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche; 

 liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinba-
rungen kein Rechtsschutzfall i. S. v. § 4 Absatz 1 c) vor, übernimmt die ARAG im Einzelfall Anwalts-
kosten bis zu 1.000 Euro. 

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nut-
zungsverhältnissen und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum 
Gegenstand haben; 

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und ding-
lichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) enthal-
ten ist; 

e) Steuer-Rechtsschutz 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten 
vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten sowie in Ein-/Widerspruchsverfahren, die diesen 
Gerichtsverfahren vorangehen; 

f) Sozial-Rechtsschutz 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialgerichten sowie in Wider-
spruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen; 

g) Verwaltungs-Rechtsschutz 

aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor 
Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten; 

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in nicht-verkehrsrechtlichen Angelegenheiten 
vor deutschen Verwaltungsgerichten und in Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsver-
fahren vorangehen soweit der Versicherungsschutz nicht bereits in den Leistungsarten der 
Absätze b), c), e) oder h) enthalten ist; 

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 

 für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren; 

i) Straf-Rechtsschutz 

 für die Verteidigung wegen des Vorwurfes 

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungs-
nehmer das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, der ARAG die Kosten zu er-
statten, die diese für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens 
getragen hat; 

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist, 
solange dem Versicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem 
Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu 
haben, besteht rückwirkend Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, 
dass er vorsätzlich gehandelt hat. 

 Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versicherungsschutz; ebenso wenig 
bei dem Vorwurf eines Vergehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (z. B. Beleidi-
gung, Diebstahl, gefährliche Körperverletzung). Dabei kommt es weder auf die Berechtigung 
des Vorwurfes noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an; 

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 

 für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit; 

k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht sowie zur Erstellung ei-
ner Patientenverfügung 

1) für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes in familien-, lebens-
partnerschaft- oder erbrechtlichen Angelegenheiten, wenn diese nicht mit einer anderen ge-
bührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammenhängen, 34 Absatz 2 RVG. (Bera-
tungs-Rechtsschutz). Die Anrechnung einer vereinbarten Selbstbeteiligung erfolgt in diesen 
Fällen nicht. 

2) Wird der Rechtsanwalt in diesen Angelegenheiten über die Beratung hinaus außergerichtlich 
tätig, übernimmt die ARAG die hierfür anfallende gesetzliche Vergütung bis zu 250,- €. Die 
Anrechnung einer vereinbarten Selbstbeteiligung erfolgt in diesen Fällen nicht. Diese Leis-
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tungserweiterung gilt nicht für unterhaltsrechtliche Angelegenheiten (erweiterter Beratungs-
Rechtsschutz). 

3) In Betreuungsangelegenheiten gem. §§ 1896 ff. BGB, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit einer Betreuungsanordnung gegen den Versicherungsnehmer stehen, übernimmt die 
ARAG die gesetzlichen Gebühren eines Rechtsanwaltes für eine über die Beratung hinausge-
hende rechtliche Interessenwahrnehmung sowie entstehende Gerichtskosten insgesamt bis 
zu 1000,- € (Betreuungs-Rechtsschutz). 

4) Für ein Beratungsgespräch mit einem in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt zur Erstel-
lung oder Änderung einer Patientenverfügung einschließlich Vorsorgevollmacht übernimmt 
die ARAG pro Kalenderjahr Kosten bis zu 250 Euro; in diesem Fall gilt keine Selbstbeteiligung. 
Ein Anspruch auf diese Leistung besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedarfs (Beratungs-
Rechtsschutz zur Erstellung von Patientenverfügungen). 

l) Rechtsschutz in Ehesachen 

 für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers und seines 
ehelichen Lebenspartners in familienrechtlichen Angelegenheiten wegen Scheidung und Schei-
dungsfolgesachen vor deutschen Familiengerichten; die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall 
beträgt höchstens 30.000 Euro; je Rechtsschutzfall gilt eine Selbstbeteiligung von 500 Euro; 

m) Rechtsschutz in Unterhaltssachen 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in familienrechtlichen Streitigkeiten wegen gesetzli-
cher Unterhaltspflichten, über die im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein deutsches 
Familiengericht zu entscheiden hätte, soweit der Versicherungsschutz nicht in der Leistungsart l) 
enthalten ist; die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall beträgt höchstens 30.000 Euro; je 
Rechtsschutzfall gilt eine Selbstbeteiligung von 250 Euro; 

n) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten 

1) für den Anschluss einer versicherten Person an eine vor einem deutschen Strafgericht erho-
bene öffentliche Klage als Nebenkläger, wenn die versicherte Person als Opfer einer der in 
§ 395 Strafprozessordnung (StPO) genannten Straftaten 

a) gegen die sexuelle Selbstbestimmung; 

b) gegen die körperliche Unversehrtheit; 

c) gegen die persönliche Freiheit ; 

d) gegen das Leben 

e) nach § 4 des Gewaltschutzgesetzes 

rechtswidrig verletzt oder betroffen ist. 

2) Der Rechtsschutz umfasst ferner auch die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes als Verletztenbei-
stand für die versicherte Person, wenn diese durch eine rechtswidrige Tat nach Absatz 1 ver-
letzt ist. 

3) Vom Rechtsschutz erfasst wird weiter die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicher-
ten in nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen des so genannten Täter-
Opfer-Ausgleiches nach § 46 a Ziffer 1 Strafgesetzbuch (StGB). 

4) Ist die nebenklageberechtigte versicherte Person durch eine Straftat nach Absatz 1 verletzt 
und hat sie dauerhafte Körperschäden erlitten, erhält sie abweichend von f) Rechtsschutz 
auch für die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) und dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) (Versorgungs-Rechtsschutz). 

5) Ein Anspruch nach Ziffer 1 und 2 besteht nur insoweit, als die Voraussetzungen für die kosten-
lose Beiordnung eines Rechtsanwaltes als Beistand gemäß §§ 397a Abs. 1, 406 g Abs. 3 StPO 
nicht vorliegen. 

o) Daten-Rechtsschutz vor Gerichten 

 für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz auf 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung personenbezogener Daten, die der Versiche-
rungsnehmer in seiner Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sonst Selbstständiger 
verarbeitet hat oder hat verarbeiten lassen. 

 

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

 Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aus-
sperrung oder Erdbeben; 

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zu-
rückzuführen sind; 

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden; 

d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken bestimmten Grundstückes oder 
vom Versicherungsnehmer oder mitversicherten Personen nicht selbst zu Wohnzwecken 
genutzten Gebäudes oder Gebäudeteiles; 

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum 
oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Be-
sitz zu nehmen beabsichtigt; 

cc) der genehmigungspflichtigen und/oder anzeigepflichtigen baulichen Veränderung eines 
Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Versi-
cherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beab-
sichtigt; 

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vorhaben; 
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(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverlet-
zung beruhen, sowie zur Geltendmachung und Abwehr von Unterlassungsansprüchen, es sei 
denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dinglichen Rechtes 
an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen; 

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht; 

c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Ver-
treter juristischer Personen; 

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmus-
ter-/Gebrauchsmuster- und Designrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum; 

e) aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht; 

f) in ursächlichem Zusammenhang mit  

aa) Spiel- oder Wettverträgen, Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften sowie 
Gewinnzusagen; 

bb) dem Ankauf, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von  

– Wertpapieren (z. B. Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile),  

– Wertrechten, die Wertpapieren gleichstehen (z. B. Schuldverschreibungen, auch solche 
der öffentlichen Hand),  

– Beteiligungen (z. B. an Kapitalanlagemodellen, stillen Gesellschaften, Genossenschaf-
ten); 

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechtes, soweit nicht der Bera-
tungs-Rechtsschutz gemäß § 2 k), der Rechtsschutz in Ehesachen gemäß § 2 l) oder der 
Rechtsschutz in Unterhaltssachen gemäß § 2 m) betroffen ist; 

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen die ARAG oder das für diese tätige Scha-
denabwicklungsunternehmen; 

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen sowie 
wegen Erschließungs- und sonstigen Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend 
erhobene Gebühren für die Grundstücksversorgung handelt; 

(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten; 

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler oder supranatio-
naler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 
handelt; 

c) aa) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über das Vermögen 
des Versicherungsnehmers eröffnet wurde oder eröffnet werden soll; 

bb) als Gläubiger in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen einer anderen Person; 
ausgenommen hiervon ist die Anmeldung der Forderungen zur Insolvenztabelle; 

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im Baugesetzbuch geregelten 
Angelegenheiten; 

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes; 

f) in Asyl- und Ausländerrechtsverfahren; 

g) in Verwaltungsverfahren, 

 – in denen es um Subventionsangelegenheiten geht; 

 – die dem Schutz der Umwelt dienen; 

 – über die Vergabe von Studienplätzen; 

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungsvertrages untereinan-
der, mitversicherter Personen untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versi-
cherungsnehmer; dies gilt nicht im Rechtsschutz in Ehesachen gemäß § 2 l); 

b) sonstiger Lebenspartner (nicht ehelicher oder nicht eingetragener Lebenspartner gleich wel-
chen Geschlechts) untereinander in ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch 
nach deren Beendigung; 

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechtsschutzfalles auf den Versi-
cherungsnehmer übertragen worden oder übergegangen sind; 

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten Ansprüchen anderer 
Personen oder aus einer Haftung für Verbindlichkeiten anderer Personen; 

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h), m) und o) der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzfall 
vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt hat. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nach-
hinein heraus, ist der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die die 
ARAG für ihn erbracht hat. 

 

§ 3 a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit 

(1) Ablehnung wegen 

a) mangelnder Erfolgsaussichten 

 

Die ARAG kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn ihrer Auffassung nach, 

in einem der Fälle des § 2 a) bis g), k), m) und o) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hin-
reichende Aussicht auf Erfolg hat 

oder 



ARAG Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung – ARB 2011 1.0 (01.2020) 5 

b) Mutwilligkeit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist.  

Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussicht-
lich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Versichertenge-
meinschaft in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht.  

Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen unverzüglich unter Angabe der Gründe
schriftlich mitzuteilen. 

c) Nachschieben der Ablehnungs-
gründe 

Hat die ARAG den Rechtsschutz aus anderen Gründen abgelehnt und widerspricht der Versicherungs-
nehmer dieser Ablehnung, so kann die ARAG den Rechtsschutz aus den Gründen des Buchstabens a) 
oder b) nur dann ablehnen, wenn sie dies dem Versicherungsnehmer danach unverzüglich unter Anga-
be der Gründe, die zur Ablehnung nach einer dieser Ziffern geführt hat, in Textform mitteilt. 

(2) Hinweispflicht auf 
 
 

a) Schiedsgutachterverfahren 

b) Stichentscheid 

Mit der Mitteilung über die Rechtsschutzablehnung ist der Versicherungsnehmer darauf hinzuweisen,
dass er, soweit er der Auffassung der ARAG nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz auf-
rechterhält, innerhalb eines Monats 

entweder die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens von der ARAG verlangen kann, 

oder den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt veranlassen kann, der ARAG ge-
genüber eine begründete Stellungnahme darüber abzugeben, dass die Wahrnehmung seiner rechtli-
chen Interessen nicht mutwillig erscheint und hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. 

Mit dem Hinweis nach Absatz 2 a) ist der Versicherungsnehmer aufzufordern, alle nach seiner Auffas-
sung für die Durchführung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen Mitteilungen und Unterlagen
innerhalb der Monatsfrist der ARAG zuzusenden. 

(3) a) Durchführung des 
 Schiedsgutachterverfahrens 

Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens, hat die ARAG
dieses Verfahren innerhalb eines Monates einzuleiten und den Versicherungsnehmer hierüber zu unter-
richten. Leitet die ARAG das Schiedsgutachterverfahren nicht fristgemäß ein, gilt ihre Leistungspflicht in 
dem Umfang, in dem der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend gemacht hat, als
festgestellt. 

b) Fristwahrende Maßnahmen Sind zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers Fristen zu wahren und
entstehen hierdurch Kosten, ist die ARAG verpflichtet, diese Kosten in dem zur Fristwahrung notwendi-
gen Umfang bis zum Abschluss des Schiedsgutachterverfahrens zu tragen. Der Versicherungsnehmer
muss diese Kosten an die ARAG erstatten, wenn der Schiedsspruch ergibt, dass die Leistungsverweige-
rung berechtigt war. 

c) Person des Schiedsgutachters Schiedsgutachter im Sinne des Absatzes 2 a) ist ein seit mindestens fünf Jahren zur Rechtsanwaltschaft
zugelassener Rechtsanwalt, der von dem Präsidenten der für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
zuständigen Rechtsanwaltskammer benannt wird. Dem Schiedsgutachter sind von der ARAG alle ihr vor-
liegenden Mitteilungen und Unterlagen, die für die Durchführung des Schiedsgutachtens wesentlich
sind, zur Verfügung zu stellen. Er entscheidet im schriftlichen Verfahren. 

(4) Bindende Entscheidung Die Entscheidung des Schiedsgutachters bzw. der Stichentscheid des Rechtsanwaltes ist für beide Teile
bindend; für den Stichentscheid gilt dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass er nicht offenbar von 
der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht. 

(5) Kosten Die Kosten des Schiedsgutachtens bzw. des Stichentscheids trägt die ARAG unabhängig von deren 
Ergebnis. 

 

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz 
 (1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schadenereignis an, das dem An-
spruch zugrunde liegt; 

b) aa) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht gemäß 
§ 2 k) Absatz 1 und 2 sowie im Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 l) von dem Ereignis an, 
das die Änderung der Rechtslage des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten 
Person zur Folge hat; 

bb) im Betreuungsrechtsschutz gemäß § 2 k) Absatz 3 mit Einleitung des Betreuungsverfah-
rens; 

c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer oder ein an-
derer einen Verstoß gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder be-
gangen haben soll. 

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des Versicherungsschutzes gemäß § 7 
und vor dessen Beendigung eingetreten sein. 

Für nachstehend genannte Leistungsarten besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf 
eines bestimmten Zeitraumes nach Versicherungsbeginn (Wartezeit): 

– drei Monate Wartezeit gelten für 

 Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) sowie Verwal-
tungs-Rechtsschutz in nicht-verkehrsrechtlichen Angelegenheiten (§ 2 g) bb); 

– 1 Jahr Wartezeit gilt für  

 Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m); 

– 3 Jahre Wartezeit gelten für  

 Rechtsschutz in Ehesachen vor Gerichten (§ 2 l). 

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entschei-
dend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn 
des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten oder, 
soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist. 
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(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vor-
genommen wurde, den Verstoß nach Absatz 1 c) ausgelöst hat; 

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Beendigung des Versiche-
rungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird. 

(4) Im Steuer-Rechtsschutz gemäß § 2 e) besteht kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder be-
haupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabe-
festsetzung vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind 
oder eingetreten sein sollen. 

 

§ 4 a Versichererwechsel 

 (1) Abweichend von § 4 Absätze 3 und 4 besteht Anspruch auf Rechtsschutz, wenn 

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vor-
genommen wurde, in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt und der Verstoß gemäß 
§ 4 Absatz 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt; dies gilt 
allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz 
besteht; 

b) der Rechtsschutzfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt und der Anspruch auf 
Rechtsschutz später als drei Jahre nach Ende der Vertragslaufzeit eines Vorversicherers ge-
genüber der ARAG geltend gemacht wird; dies gilt allerdings nur dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Meldung beim Vorversicherer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
säumt hat und bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht; 

c) im Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die 
der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabenfestsetzung während der Lauf-
zeit eines Vorversicherers eingetreten sind oder eingetreten sein sollen und der Verstoß ge-
mäß § 4 Absatz 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt; dies 
gilt allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungs-
schutz besteht. 

(2) Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeitpunkt des Eintritts des Rechtsschutzfalles 
bestanden hat, höchstens jedoch in dem Umfang des Vertrages der ARAG. 

 

§ 5 Leistungsumfang 

 (1) Die ARAG erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur rechtlichen Interessenwahrnehmung und 
trägt 

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für den Versicherungsneh-
mer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zu-
ständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes. Die ARAG trägt in Fällen, in denen das 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen 
Rates oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätig-
keit zusammenhängt, und für die Ausarbeitung eines Gutachtens keine der Höhe nach be-
stimmte Gebühr festsetzt, je Rechtsschutzfall die übliche Vergütung, höchstens jedoch 250 
Euro, und für ein erstes Beratungsgespräch höchstens 190 Euro. 

 Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt 
und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt die ARAG bei den Leis-
tungsarten gemäß § 2 a) bis g), l), m), und o) in der ersten Instanz weitere Kosten für einen im 
Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der ge-
setzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbe-
vollmächtigten führt, oder stattdessen in gleicher Höhe Reisekosten und Abwesenheitsgelder 
des für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes; 

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die angemessene Vergütung eines für den 
Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen ausländischen 
oder eines im Inland zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt die ARAG die Ver-
gütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn das Gericht, an 
dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. § 5 Absatz 1 a) Satz 2 gilt entspre-
chend. 

 Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt 
und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt die ARAG in 
der ersten Instanz weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers 
ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der 
lediglich den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt. 

 Ist der Rechtsschutzfall durch einen Kraftfahrzeugunfall im Geltungsbereich des § 6 Absatz 1 
eingetreten und eine zunächst betriebene Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauf-
tragten beziehungsweise der Entschädigungsstelle im Inland erfolglos geblieben, so dass ei-
ne Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, trägt die ARAG zusätzlich die Kosten eines 
inländischen Rechtsanwaltes bei der Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten 
beziehungsweise der Entschädigungsstelle im Inland im Rahmen der gesetzlichen Gebühren 
bis zur Höhe einer 1,5-fachen Gebühr nach § 13 RVG für dessen gesamte Tätigkeit. 

 Bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Rahmen des § 6 Absatz 2 trägt die ARAG abweichend 
von (1) die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer tätigen ausländischen Rechtsan-
waltes bis zur Höhe der gesetzlichen Gebühren, die bei der Wahrnehmung der rechtlichen In-
teressen in Deutschland durch einen Rechtsanwalt nach deutschem Gebührenrecht und unter 
Ansatz der hier üblichen Gegenstands- und Streitwerte angefallen wären; 
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c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die 
vom Gericht herangezogen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im 
Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen; 

 die Kosten für Mediationsverfahren richten sich hingegen ausschließlich nach § 5 a). 

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Entschädigung für Zeu-
gen und Sachverständige, die von der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die 
Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege; 

f) die übliche Vergütung 

aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder einer rechtsfähigen tech-
nischen Sachverständigenorganisation in Fällen der  

– Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, 

– Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturverträgen von Mo-
torfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern; 

bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der Geltendmachung von Er-
satzansprüchen wegen der im Ausland eingetretenen Beschädigung eines Motorfahr-
zeuges zu Lande sowie Anhängers; 

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zum Gericht, wenn sein Erscheinen als Be-
schuldigter oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforder-
lich ist. Die Reisekosten zu einem inländischen Gericht werden jedoch nur übernommen, 
wenn über die Voraussetzungen in Satz 1 hinaus der Versicherungsnehmer mehr als 100 km 
Luftlinie vom Gerichtsort entfernt wohnt. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäfts-
reisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen; 

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, 
soweit der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung aufgrund eines Kostenfestsetzungsbe-
schlusses verpflichtet ist. 

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der von der ARAG zu tragenden Kosten ver-
langen, sobald er nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflich-
tung bereits erfüllt hat. 

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten werden diesem in Euro 
zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer ge-
zahlt wurden. 

(3) Die ARAG trägt nicht  

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen hat; 

b) Kosten, 

aa) die bei einer einverständlichen Erledigung durch Vergleich nicht dem Verhältnis des vom 
Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es 
sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

bb) soweit sie bei einer einverständlichen Erledigung durch Vergleich auf der Einbeziehung 
nicht streitiger Gegenstände beruhen; 

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall; 

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je 
Vollstreckungstitel entstehen; 

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf Jahre nach 
Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden; 

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder 
-buße unter 250 Euro; 

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversiche-
rungsvertrag nicht bestünde; 

h) Kosten, die im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Bezug auf gewerblich ge-
nutzte Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile für eine erforderliche umweltbedingte Be-
seitigung und Entsorgung von Schadstoffen und Abfällen entstehen; 

i) Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Treffen Ansprüche 
zusammen, für die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt die ARAG nur den Teil 
der angefallenen Kosten, der dem Verhältnis des Wertes des gedeckten Teils zum Gesamt-
streitwert (Quote) entspricht. In den Fällen des § 2 h) bis j) sowie n) 1) bis 3) richtet sich der 
von der ARAG zu tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Vor-
würfe im Gesamtzusammenhang. 

j) die Umsatzsteuer, soweit der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

(4) Die ARAG zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die vereinbarte Versicherungssumme. Zah-
lungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechts-
schutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer 
Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 

(5) Die ARAG sorgt 

a) für die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungs-
nehmers im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden 
Kosten; 

b) für die Zahlung eines zinslosen Darlehns bis zu der vereinbarten Höhe für eine Kaution, die 
gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaß-
nahmen zu verschonen; 

c) für die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers, wenn der Versicherungsnehmer, sein 
mitversicherter Lebenspartner oder die mitversicherten Kinder im Ausland verhaftet oder mit 
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Haft bedroht werden, und trägt auch die hierfür anfallenden Kosten; ferner benachrichtigt sie 
in diesen Fällen von den Versicherten benannte Personen und bei Bedarf diplomatische Ver-
tretungen; 

d) auf Wunsch des Versicherungsnehmers für die Aufbewahrung von Kopien wichtiger privater 
Unterlagen und privater Dokumente, um im Notfall schnell Ersatz beschaffen zu können. Vo-
raussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer die Kopien rechtzeitig, d.h. mindestens vier-
zehn Tage vor der Reise, an die ARAG sendet. 

 Verliert der Versicherungsnehmer, sein mitversicherter Lebenspartner oder die mitversicher-
ten Kinder auf einer Reise im Ausland ein für die Reise benötigtes privates Dokument, be-
nennt die ARAG bei Bedarf diplomatische Vertretungen und übernimmt die dort anfallenden 
Gebühren für die Erstellung von Ersatzdokumenten. 

 Reise ist jede mehrtägige Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von 
einem Jahr. 

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend 

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Beratungs-Rechtsschutz im Fami-
lien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k Absatz 1 und 2) für Notare; 

b) im Steuer-Rechtsschutz gemäß § 2 e) für Angehörige der steuerberatenden Berufe; 

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige rechts- und sachkun-
dige Bevollmächtigte. 

 

§ 5 a Einbeziehung des außergerichtlichen Mediationsverfahrens 

 (1) Mediation ist ein Verfahren zur freiwilligen, außergerichtlichen Streitbeilegung, bei dem die Par-
teien mit Hilfe der Moderation eines neutralen Dritten, des Mediators, eine eigenverantwortliche 
Problemlösung erarbeiten. Die ARAG vermittelt dem Versicherungsnehmer einen Mediator zur 
Durchführung des Mediationsverfahrens in Deutschland und trägt dessen Kosten im Rahmen von 
Abs. 3. 

(2) Der Rechtsschutz für Mediationsverfahren erstreckt sich auf die Leistungsarten Schadenersatz-
Rechtsschutz, Arbeits-Rechtsschutz, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz, Rechtsschutz im 
Vertrags- und Sachenrecht, Verwaltungs-Rechtsschutz, Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Le-
benspartnerschafts- und Erbrecht, soweit der betroffene Deckungsbereich im Rechtsschutz-
Vertrag vereinbart ist. 

(3) Kommt mit Hilfe der ARAG ein Mediationsvertrag zustande, trägt die ARAG den auf den Versiche-
rungsnehmer entfallenden Anteil an den Kosten des von der ARAG vermittelten Mediators bis zu 
1.500 Euro je Mediation, für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten Mediationen jedoch nicht 
mehr als 3.000 Euro. Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, 
übernimmt die ARAG die Kosten anteilig im Verhältnis versicherter zu nicht versicherten Personen. 

 Die Risikoausschlüsse nach § 3 ARB 2011 kommen nicht zur Anwendung. 

 Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles gemäß § 4 ARB 2011. 

 Eine Wartezeit besteht nicht. 

 Die Anrechnung einer vereinbarten Selbstbeteiligung erfolgt nicht. 

(4) Für die Tätigkeit des Mediators ist die ARAG nicht verantwortlich. 

 

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 

 (1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa, den Anlieger-
staaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt und 
ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, 
wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.  

(2) Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des Geltungsbereiches nach Absatz 1 
trägt die ARAG bei Rechtsschutzfällen, die dort während eines längstens ein Jahr dauernden Auf-
enthaltes eintreten, sowie – wenn Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht vereinbart ist – bei 
privaten Verträgen, die über das Internet abgeschlossen werden, die Kosten nach § 5 Absatz 1 bis 
zu einem Höchstbetrag von 100.000 Euro. 

(3) Ausgeschlossen ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit 
dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Time-
sharing) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

 

 

 

2. Versicherungsverhältnis 

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der
Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von 
§ 9 B. Absatz 1 Satz 1 zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt. 

 

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 

(1) Vertragsdauer Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
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(2) Stillschweigende Verlängerung und  
Kündigung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist. 

(3) Kündigung bei einer Vertragsdauer 
von mehr als drei Jahren 

 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten oder je-
des darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 

§ 9 Beitrag 

A. Beitrag und Versicherungsteuer Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 

(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der  
Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird – unabhängig vom Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich 
nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versi-
cherungsbeginn. 

Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten
Jahresbeitrags. 

(2) Späterer Beginn des Versicherungs-
schutzes 

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

(3) Rücktritt Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann die ARAG
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Die ARAG kann nicht zurücktreten, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der  
Zahlung 

Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

(2) Verzug 
 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Ver-
zug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Die ARAG ist berechtigt, Ersatz
des ihr durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

(3) Zahlungsaufforderung 
 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann die ARAG dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Be-
stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 4 und 5 mit dem Fristablauf ver-
bunden sind. 

(4) Kein Versicherungsschutz 
 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung im Verzug, besteht
ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung
nach Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

(5) Kündigung 
 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung im Verzug, kann die
ARAG den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn sie den Versicherungsnehmer mit der
Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat die ARAG gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an-
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem in Absatz 4 ge-
nannten Zeitpunkt (Ablauf der Zahlungsfrist) und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz. 

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Sepa-Lastschriftmandat 

(1) Rechtzeitige Zahlung Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der
Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers von der ARAG nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform ab-
gegebenen Zahlungsaufforderung der ARAG erfolgt. 

(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächti-
gung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist die ARAG berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages erst ver-
pflichtet, wenn er von der ARAG hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäte-
ter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann die ARAG für die
Zukunft jährliche Beitragszahlung im Voraus verlangen. 

F. Beitrag bei vorzeitiger  
Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat die ARAG, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestan-
den hat. 

 

§ 10 Beitragsanpassung 

 (1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines jeden Jahres, um welchen Vomhun-
dertsatz sich für die Rechtsschutzversicherung das Produkt von Schadenhäufigkeit und Durch-
schnitt der Schadenzahlungen einer genügend großen Zahl der die Rechtsschutzversicherung be-
treibenden Versicherer im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als Schadenhäu-
figkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt 
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durch die Anzahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt der Schadenzahlungen 
eines Kalenderjahres gilt die Summe der Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechts-
schutzfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser Rechtsschutzfälle. Verände-
rungen der Schadenhäufigkeit und des Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus Leistungsver-
besserungen herrühren, werden bei den Feststellungen des Treuhänders nur bei denjenigen Ver-
trägen berücksichtigt, in denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind. 

(2) Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge 

 gemäß den §§ 21, 22 und 23, 

 gemäß §§ 26, 26 b, 27, 

 gemäß §§ 28, 28 b, 

 gemäß §§ 24, 29 

 nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und zwar jeweils unterschieden nach Verträ-
gen mit und ohne Selbstbeteiligung. 

(3) Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz unter 5, unterbleibt eine Bei-
tragsänderung. Der Vomhundertsatz ist jedoch in den folgenden Jahren mit zu berücksichtigen. Er-
geben die Ermittlungen des Treuhänders einen höheren Vomhundertsatz, ist dieser, wenn er nicht 
durch 2,5 teilbar ist, auf die nächst niedrige durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden. 

 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den abgerundeten Vomhundertsatz zu verändern. Der erhöhte Beitrag darf 
den zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen. 

(4) Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmenseigenen Zahlen des Versicherers zu er-
mittelnde Vomhundertsatz in den letzten drei Jahren, in denen eine Beitragsanpassung möglich 
war, geringer erhöht, als er vom Treuhänder für diese Jahre festgestellt wurde, so darf der Versiche-
rer den Folgejahresbeitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2 nur um den im
letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermittelten Vomhundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf
diejenige nicht übersteigen, die sich nach Absatz 3 ergibt. 

(5) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 1. Januar des Folgejahres, in dem die 
Ermittlungen des Treuhänders erfolgten, fällig werden. Sie unterbleibt, wenn seit dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn für den Gegenstand der Versicherung noch nicht
ein Jahr abgelaufen ist.  

(6) Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit-
teilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spä-
testens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.  

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

 

§ 11 Änderung der für die Beitragsberechnung wesentlichen Umstände 

 (1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der ARAG einen höheren als den
vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann die ARAG vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch
entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif
der ARAG auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann die ARAG die Absicherung 
der höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als
10% oder schließt die ARAG die Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der ARAG ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen. In der Mitteilung hat die ARAG den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. Die ARAG kann ihre Rechte nur innerhalb eines Monats nach Kenntnis
ausüben. 

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der ARAG einen geringeren als
den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, kann die ARAG vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch
den geringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand der ARAG spä-
ter als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an her-
abgesetzt. 

(3) Der Versicherungsnehmer hat der ARAG innerhalb eines Monates nach Zugang einer Aufforderung
die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Pflicht, kann die ARAG den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen,
wenn die Pflichtverletzung des Versicherungsnehmers vorsätzlich oder grob fahrlässig war. Das
Nichtvorliegen der groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Macht der Ver-
sicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unterlässt er die er-
forderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Rechtsschutzfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt ein, in dem die Angaben der ARAG hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungs-
nehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn, der ARAG war der Eintritt des Umstandes zu die-
sem Zeitpunkt bekannt. Beruht das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige An-
gabe auf grober Fahrlässigkeit, kann die ARAG den Umfang des Versicherungsschutzes in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Der Versiche-
rungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Rechtsschutzfalles die
Frist für die Kündigung der ARAG abgelaufen war und sie nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den Eintritt des Rechtsschutzfalls
noch den Umfang der Leistung der ARAG ursächlich war. 

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die Gefahr nur unerheblich er-
höht hat oder nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversi-
chert sein soll.  
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§ 12 Wegfall des versicherten Interesses 

 (1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem die ARAG
davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefal-
len ist. In diesem Fall steht ihr der Beitrag zu, den sie hätte erheben können, wenn die Versicherung
nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt worden wäre. 

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versicherungsschutz bis zum Ende der
laufenden Beitragsperiode fort, soweit der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonsti-
gen Gründen ein Wegfall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird der nach dem Todestag 
nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag bestehenden
Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird
anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag 
die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit Wirkung ab dem Todestag verlangen. 

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein bezeichnete, selbst genutzte Woh-
nung oder das selbst genutzte Einfamilienhaus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt 
über. Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Eigennutzung stehen, auch
soweit sie erst nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das Gleiche gilt für Rechts-
schutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächlichem
Bezug eintreten. 

(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für seine gewerbliche, freiberufliche oder
sonstige selbstständige Tätigkeit selbst nutzt, findet Absatz 3 entsprechende Anwendung, wenn 
das neue Objekt nach dem Tarif der ARAG weder nach der Größe noch nach Miet- oder Pachthöhe 
einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt. 

 

§ 13 Kündigung nach Rechtsschutzfall 

 (1) Lehnt die ARAG den Rechtsschutz ab, obwohl sie zur Leistung verpflichtet ist, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündigen. 

(2) Bejaht die ARAG ihre Leistungspflicht für mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetre-
tene Rechtsschutzfälle, sind der Versicherungsnehmer und die ARAG nach Anerkennung der Leis-
tungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag vorzeitig
zu kündigen. Ein solches Kündigungsrecht besteht nicht, wenn es sich um Rechtsschutzfälle aus den 
Bereichen JuraTel oder Online-Forderungsmanagement handelt  

(3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung des
Rechtsschutzes gemäß Absatz 1 oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 in Text-
form zugegangen sein. 

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei der ARAG
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späte-
ren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird. 

 Eine Kündigung der ARAG wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

 

§ 14 Gesetzliche Verjährung 

 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.  

 Hat die ARAG den Versicherungsschutz abgelehnt, beginnt die Verjährung des Anspruchs auf Kos-
tentragung mit Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf Bestätigung des Rechtsschut-
zes gemäß § 17 Absatz 2 entstanden ist. 

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei der ARAG angemeldet worden, ist die Verjäh-
rung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der ARAG dem
Versicherten in Textform zugeht. 

 

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 

 (1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im jeweils bestimmten Umfang für
die in § 21 bis § 28 oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht
Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund der Verletzung oder Tötung
des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen. 

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen 
sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicher-
te Person als sein ehelicher oder eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 

(3) Ist ein Versicherter durch eine Straftat nach § 2 n) Absatz 1 getötet worden, besteht Rechtsschutz 
ausschließlich für dessen Ehegatten oder eine andere Person aus dem Kreis seiner Kinder, Eltern und
Geschwister für die rechtliche Interessenwahrnehmung eines Rechtsanwaltes als Nebenklägerver-
treter, wenn diese Person insoweit als Nebenkläger vor einem deutschen Strafgericht zugelassen 
werden kann. 

 

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

 (1) Alle für die ARAG bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollten an die Hauptverwaltung der ARAG
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden. Sie sollten auch dann in Textform erfolgen, wenn eine solche Form
weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist. 
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(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift der ARAG nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte der ARAG bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namens-
änderung des Versicherungsnehmers. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entspre-
chende Anwendung. 

 

 

3. Rechtsschutzfall 

§ 17 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls 

 (1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers nach Eintritt eines 
Rechtsschutzfalles erforderlich, hat er  

a) der ARAG den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – anzuzei-
gen; 

b) die ARAG vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu
unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu 
stellen; 

c) entfällt 

(2)  Die ARAG bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes.
Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, 
bevor die ARAG den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maßnahmen
Kosten, trägt die ARAG nur die Kosten, die sie bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung die-
ser Maßnahmen zu tragen hätte. 

(3)  Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsan-
wälte auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Die ARAG
wählt den Rechtsanwalt aus, 

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt und der ARAG die alsbaldige Be-
auftragung eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint. 

(4)  Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser
von der ARAG im Namen des Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwal-
tes ist die ARAG nicht verantwortlich. 

(5)  Der Versicherungsnehmer hat 

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsanwalt vollständig und wahr-
heitsgemäß zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu er-
teilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen; 

b) der ARAG auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu geben. 

(6)  Wird eine der in den Absätzen 1 oder 5 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der 
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegen-
heit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des
Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehen-
den Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass die ARAG den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

(7)  entfällt 

(8)  Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem Einverständnis der ARAG abge-
treten werden. 

(9)  Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung von Kosten, die die ARAG ge-
tragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diese über. Soweit ihm bereits Kosten erstattet wurden, 
sind diese an die ARAG zurückzuzahlen.  

 Ist eine Kostenerstattung noch nicht erfolgt, hat der Versicherungsnehmer die für die Geltendma-
chung der Ansprüche notwendigen Unterlagen der ARAG auszuhändigen und bei deren Maßnah-
men gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheit vorsätzlich, ist die ARAG zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als sie infolgedessen kei-
nen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegen-
heit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
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§ 18 (nicht belegt) 

 

§ 19 (nicht belegt) 

 

§ 20 Zuständiges Gericht, anzuwendendes Recht 

(1) Klagen gegen die ARAG Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die ARAG bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz der ARAG oder ihrer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Ver-
sicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(2) Klagen gegen den Versicherungs-
nehmer 

 

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag ge-
gen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist. 

(3) Wohnsitzverlegung ins Ausland Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
in einen Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist der ausschließliche Gerichtsstand am Sitz des Versicherers 

(4) Unbekannter Wohnsitz des  
Versicherungsnehmers 

 

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz der ARAG oder ihrer für den Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung. 

(5) Anzuwendendes Recht Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

 

 

4. Formen des Versicherungsschutzes 

§ 21 Aktiv-Rechtsschutz Verkehr für Privatpersonen 

 (1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer,
Halter, Mieter, Leasingnehmer, Erwerber oder Fahrer von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser o-
der in der Luft sowie Anhängern.  

(2) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht für 
den Versicherungsnehmer auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als

a) Fahrgast, 

b) Fußgänger und 

c) Radfahrer. 

(3) Mitversichert sind 

a) der eheliche, eingetragene oder mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft zu-
sammenlebende sonstige Lebenspartner (im Sinne des § 3 Absatz 4 b)), soweit dieser am
Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet ist; 

b) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Le-
benspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz 4 b)) lebenden volljährigen Kinder, letztere jedoch
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tätig-
keit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbstständige Tä-
tigkeit aufnehmen; 

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen der / des bei
Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf den vorgenannten Personenkreis zuge-
lassenen, amtlich registrierten oder auf ihre Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehenen oder von diesen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch 
gemieteten Motorfahrzeuge(s) zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger(s). 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst 

Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e), 

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa), 

Straf-Rechtsschutz  (§ 2 i), 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

JuraTel (Sonderbedingung 10), 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren 
in Verkehrssachen (§ 5 a). 

(5) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tätigkeit. Abweichend
hiervon besteht Versicherungsschutz im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten bei Fahrten mit
Motorfahrzeugen, die aus steuerlichen Gründen nicht zum Betriebs- sondern zum Privatvermögen 
gehören.  
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(6) Für Verträge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft so-
wie Anhängern nur zum vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, besteht kein Rechts-
schutz im Vertrags- und Sachenrecht. 

(7) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum
Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen, amtlich registriert oder
mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht 
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen
diese Obliegenheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechts-
schutzfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursäch-
lich war. 

(8) Bei Vertragsabschluss sind alle auf den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrier-
ten oder auf ihre Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und zum Privatvermö-
gen gehörenden Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft beitragsrelevant. 

 Der Versicherungsnehmer hat der ARAG die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeuges oder
die Erteilung eines Versicherungskennzeichens innerhalb eines Monates nach Zugang einer Auffor-
derung anzuzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen. Bei Ver-
stoß gegen diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die
Anzeige- oder Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob
fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles
noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursächlich war. 

 

§ 22 Firmen-Fahrer-Rechtsschutz  

 (1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein genannten Betriebsangehörigen in
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für das Unternehmen bei der Teilnahme am öffentlichen Ver-
kehr in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft so-
wie Anhängers (Fahrzeug), das weder ihnen gehört noch auf sie zugelassen, amtlich registriert oder
auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen ist. Der Versicherungsschutz be-
steht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e), 

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa), 

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

JuraTel (Sonderbedingung 10). 

(3) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum 
Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen, amtlich registriert oder
mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur, wenn der Fahrer von diesem Verstoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig kei-
ne Kenntnis hatte. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist die
ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Fahrers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen. Weist der Fahrer nach, dass seine Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt
der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursächlich war. 

 

§ 23 Verkehrs-Rechtsschutz für Selbstständige  

 (1) Versicherungsschutz besteht für den gewerblich, freiberuflich oder sonst selbstständig tätigen Ver-
sicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Mieter, Leasingnehmer, Erwerber
oder Fahrer der / des im Versicherungsvertrag bezeichneten Motorfahrzeuge(s) zu Lande, zu Wasser 
oder in der Luft sowie Anhänger(s). Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer
Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. 

(2) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht für 
den Versicherungsnehmer (bzw. für den namentlich genannten gesetzlichen Vertreter) auch bei der
Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als 

a) Fahrer fremder Fahrzeuge, 

b) Fahrgast, 

c) Fußgänger und 

d) Radfahrer. 
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(3) Der Versicherungsschutz umfasst 

Schadenersatz-Rechtsschutz  (§ 2 a), 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e), 

Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa), 

Straf-Rechtsschutz  (§ 2 i), 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

JuraTel (Sonderbedingung 10), 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren 
in Verkehrssachen (§ 5 a). 

(4) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gemäß § 2 d) kann ausgeschlossen werden. 

(5) Für Verträge, mit denen der Erwerb von Motorfahrzeugen zu Lande zu Wasser oder in der Luft sowie
Anhängern nur zum vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, besteht kein Rechtsschutz im
Vertrags- und Sachenrecht. 

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum 
Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen, amtlich registriert oder
mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen
diese Obliegenheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, 
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechts-
schutzfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursäch-
lich war. 

(7) Der Versicherungsnehmer hat der ARAG die Zulassung oder Registrierung eines Fahrzeuges oder
die Erteilung eines Versicherungskennzeichens innerhalb eines Monates nach Zugang einer Auffor-
derung anzuzeigen und die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen. Bei Ver-
stoß gegen diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeige- oder Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahrlässig versäumt hat. Bei grob
fahrlässigem Verstoß gegen diese Obliegenheiten ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechtsschutzfalles
noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursächlich war. 

 

§ 24 Vereins-Rechtsschutz  

 (1) Versicherungsschutz besteht für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und Mit-
glieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, die ihnen gemäß der Satzung obliegen. 

(2) Der Versicherungsschutz umfasst 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e) 
allerdings abweichend von § 2 e) nur für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen  
vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten, 

Sozial-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 f) 
allerdings abweichend von § 2 f) nur für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
vor deutschen Sozialgerichten, 

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j). 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer,
Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser
oder in der Luft sowie Anhängers. 

 

§ 26 Aktiv-Rechtsschutz Komfort  

 (1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und seinen ehelichen, eingetragenen
oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebenden sonstigen Lebenspartner (im Sinne
des § 3 Absatz 4 b)), soweit dieser am Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet ist,  

a) im privaten Bereich 

 für die Risiken des täglichen Lebens einschließlich der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
Fußgänger, Fahrgast, Radfahrer; 

b) im beruflichen Bereich 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Arbeitnehmer sowie aus öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnissen und außerdem als Arbeitgeber für hauswirtschaftliche Beschäftigungs- und 
Pflegeverhältnisse; 
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c) im Immobilienbereich 

 als Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigter aller selbst bewohnten Wohneinheiten in
Deutschland sowie einer im Ausland im Sinne des § 6 Absatz 1 gelegenen, selbst bewohnten
Wohneinheit; diesen Wohneinheiten zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug − Abstellplät-
ze sind eingeschlossen; 

d) im Verkehrsbereich 

 als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf 
den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf seinen Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der
Luft sowie Anhängers und als Fahrer, Erwerber, Mieter oder Leasingnehmer von Motorfahrzeu-
gen und Anhängern. 

(2) Mitversichert sind 

a) die minderjährigen Kinder; 

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sin-
ne des § 3 Absatz 4 b)) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in
dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen; 

c) die mit dem Versicherungsnehmer im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung im
vom Versicherungsnehmer selbst bewohnten Einfamilienhaus) lebenden, mit ihm und / oder 
seinem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwägerten Personen. Vorausset-
zung ist, dass jede dieser Personen am Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet
ist. 

d) im Verkehrsbereich alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte In-
sassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf den vorgenannten Per-
sonenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf deren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser 
oder in der Luft sowie Anhängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e), 

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f), 

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g), 

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht sowie  
zur Erstellung einer Patientenverfügung (§ 2 k), 

Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n), 

JuraTel (Sonderbedingung 10), 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren (§ 5 a). 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tätigkeit. Als Tätigkeit im
vorgenannten Sinne gilt auch die Verwaltung eigenen Vermögens unter Einsatz von Fremdmitteln,
und zwar selbst dann, wenn die Vermögensverwaltung ohne planmäßigen Geschäftsbetrieb und
nicht berufsmäßig erfolgt. Abweichend hiervon besteht 

– im Verkehrsbereich (1 d) Versicherungsschutz im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten bei Fahr-
ten mit Motorfahrzeugen, die aus steuerlichen Gründen nicht zum Betriebs-, sondern zum Privat-
vermögen gehören 

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht auch für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
so genannten personenbezogenen Versicherungsverträgen (z. B. Berufsunfähigkeitsversicherung, 
Krankentagegeldversicherung), die der Versicherungsnehmer aus Gründen der privaten Vorsorge
in der Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sonst Selbstständiger für sich abge-
schlossen hat. 

(5) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz 

1) um eine oder mehrere der folgenden Deckungsbereiche reduziert wird: 

a) beruflicher Bereich (1 b) 
mit Ausnahme der Wahrnehmung rechtlicher Interessen für Rentner und Pensionäre aus
dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung sowie des Beihilferechtes; 

b) Immobilienbereich (1 c); 

c) Verkehrsbereich (1 d); 

2) um eine oder mehrere der folgenden Leistungsarten erweitert wird: 

a) Rechtsschutz in Ehesachen  (§ 2 l);  

b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m); 

c) Erweiterter Straf-Rechtsschutz  
für Nichtselbstständige (Sonderbedingung 1,§ 1 Abs. 1 b). 
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(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum
Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen, amtlich registriert oder 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen
diese Obliegenheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechts-
schutzfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursäch-
lich war. 

(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande, zu Wasser oder in der Luft und
kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicherten Lebenspartner oder die
mitversicherten Kinder zugelassen, amtlich registriert oder auf deren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass der Versicherungs-
schutz in einen solchen ohne Rechtsschutz im Verkehrsbereich gemäß Absatz 5(1) c) umgewandelt 
wird. 

 Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und
der Versicherungsnehmer, dessen mitversicherter Lebenspartner und die mitversicherten Kinder
zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben.  

Werden die für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen der ARAG spä-
ter als zwei Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschut-
zes erst ab Eingang der Anzeige. 

 

§ 26 b Aktiv-Rechtsschutz Basis 

 (1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und seinen ehelichen, eingetragenen
oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebenden sonstigen Lebenspartner (im Sinne
des § 3 Absatz 4 b)), soweit dieser am Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet ist,  

a) im privaten Bereich 

 für die Risiken des täglichen Lebens einschließlich der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
Fußgänger, Fahrgast, Radfahrer; 

b) im beruflichen Bereich 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Arbeitnehmer sowie aus öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnissen und außerdem als Arbeitgeber für hauswirtschaftliche Beschäftigungs- und 
Pflegeverhältnisse; 

c) im Immobilienbereich 

 als Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigter aller selbst bewohnten Wohneinheiten in 
Deutschland sowie einer im Ausland im Sinne des § 6 Absatz 1 gelegenen, selbst bewohnten
Wohneinheit; diesen Wohneinheiten zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug − Abstellplät-
ze sind eingeschlossen; 

d) im Verkehrsbereich 

 als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf
den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf seinen Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der
Luft sowie Anhängers und als Fahrer, Erwerber, Mieter oder Leasingnehmer von Motorfahrzeu-
gen und Anhängern. 

(2) Mitversichert sind 

a) die minderjährigen Kinder; 

b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sin-
ne des § 3 Absatz 4 b)) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in
dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
tungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen; 

c) die mit dem Versicherungsnehmer im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung im
vom Versicherungsnehmer selbst bewohnten Einfamilienhaus) lebenden, mit ihm und / oder 
seinem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwägerten Personen. Vorausset-
zung ist, dass jede dieser Personen am Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet
ist. 

d) im Verkehrsbereich alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte In-
sassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf den vorgenannten Per-
sonenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf deren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder
in der Luft sowie Anhängers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten in den 
Leistungsarten 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e), 

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f), 
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Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g), 

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

Rechtsschutz in Betreuungs- 
angelegenheiten (§ 2 k,3), 

Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n), 

sowie 

JuraTel (Sonderbedingung 10) 

und 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren (§ 5 a). 

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonst selbstständigen Tätigkeit. Als Tätigkeit im
vorgenannten Sinne gilt auch die Verwaltung eigenen Vermögens unter Einsatz von Fremdmitteln, 
und zwar selbst dann, wenn die Vermögensverwaltung ohne planmäßigen Geschäftsbetrieb und
nicht berufsmäßig erfolgt. Abweichend hiervon besteht 

– im Verkehrsbereich (1 d) Versicherungsschutz im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten bei Fahr-
ten mit Motorfahrzeugen, die aus steuerlichen Gründen nicht zum Betriebs-, sondern zum Privat-
vermögen gehören 

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht auch für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 
so genannten personenbezogenen Versicherungsverträgen (z. B. Berufsunfähigkeitsversicherung, 
Krankentagegeldversicherung), die der Versicherungsnehmer aus Gründen der privaten Vorsorge
in der Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sonst Selbstständiger für sich abge-
schlossen hat. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum
Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen, amtlich registriert oder
mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht 
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen 
diese Obliegenheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechts-
schutzfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursäch-
lich war. 

 

§ 27 Aktiv-Rechtsschutz für Landwirte  

 (1) Versicherungsschutz besteht  

a) für den land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 

 des Versicherungsnehmers und die dazu gehörigen nichtgewerbesteuerpflichtigen land- oder 
forstwirtschaftlichen Nebenbetriebe (inkl. Photovoltaikanlagen); 

b) im privaten Bereich 

 für die Risiken des täglichen Lebens einschließlich der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als
Fußgänger, Fahrgast, Radfahrer; 

c) im beruflichen Bereich 

– als Arbeitgeber für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen 

– für die Ausübung nichtselbstständiger Tätigkeiten; 

d) im Immobilienbereich 

– für land- oder forstwirtschaftlich genutzte – eigene, gepachtete oder verpachtete – Grund-
stücke, Gebäude oder Gebäudeteile 

– für die Vermietung von Ferienwohnungen an bis zu 8 Gäste 

– als Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigter aller selbst bewohnten Wohneinheiten in
Deutschland sowie einer im Ausland im Sinne des § 6 Absatz 1 gelegenen, selbst bewohnten 
Wohneinheit; diesen Wohneinheiten zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstell-
plätze sind eingeschlossen; 

e) im Verkehrsbereich 

– als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf 
den versicherten Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf seinen Namen
mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder
in der Luft sowie Anhängers oder nicht zulassungspflichtige Fahrzeuge 

– als Fahrer, Erwerber, Mieter oder Leasingnehmer von Motorfahrzeugen und Anhängern.  

(2) Mitversichert sind 

a) der eheliche, eingetragene oder der mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft
zusammenlebende sonstige Lebenspartner (im Sinne des § 3 Absatz 4 b)), soweit dieser am 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet ist; 

b) die minderjährigen Kinder; 

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sin-
ne des § 3 Absatz 4 b)) lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, 
in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leis-
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tungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen; 

d) die mit dem Versicherungsnehmer im gleichen Haushalt (auch in einer Einliegerwohnung im 
vom Versicherungsnehmer selbst bewohnten Einfamilienhaus) lebenden, mit ihm und / oder 
seinem mitversicherten Lebenspartner verwandten oder verschwägerten Personen. Voraus-
setzung ist, dass jede dieser Personen am Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemel-
det ist. 

e) die im Betrieb des Versicherungsnehmers oder in dessen räumlicher Nähe wohnhaften Alten-
teiler und die im Betrieb des Versicherungsnehmers tätigen und dort oder in dessen räumlicher
Nähe wohnhaften Mitinhaber und Hoferben sowie deren eheliche, eingetragene oder mit 
ihnen in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebende sonstige Lebenspartner (im Sinne des § 3 
Absatz 4 b)), soweit diese an deren Wohnsitz amtlich gemeldet sind, und die Kinder dieser Per-
sonen im gleichen Umfang wie die eigenen Kinder des Versicherungsnehmers und seines mit-
versicherten Lebenspartners; 

f) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten Personen in Ausübung ihrer Tä-
tigkeit für den Betrieb; 

g) im Verkehrsbereich alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte
Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf den vorgenannten
Personenkreis zugelassenen, amtlich registrierten oder auf deren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahr-
zeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhän-
gers. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c) 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e), 

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f), 

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g), 

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, 
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht sowie  
zur Erstellung einer Patientenverfügung (§ 2 k), 

Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 n), 

Daten-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 o), 

Antidiskriminierungs-Rechtsschutz (Sonderbedingung 3), 

JuraTel (Sonderbedingung 10), 

Online-Forderungsmanagement (Sonderbedingung 11), 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren (§ 5 a). 

(4) Der Versicherungsschutz erstreckt sich 

a) abweichend von § 3 Abs. 3 g) auch auf verwaltungsrechtliche Verfahren wegen der Kürzung
von beantragten oder bereits empfangenen landwirtschaftlichen Direktzahlungen im Sinne des
Artikel 2 d) der EU-Verordnung 1782/2003 aufgrund eines tatsächlichen oder behaupteten Ver-
stoßes gegen Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit 
sowie Tiergesundheit und Tierschutz (Cross-Compliance Angelegenheiten). 

 Wird dem Versicherungsnehmer vorgeworfen, einen Verstoß gegen Cross-Compliance-
Richtlinien vorsätzlich begangen zu haben, besteht Versicherungsschutz, solange nicht rechts-
kräftig festgestellt ist, dass er vorsätzlich gehandelt hat. Wird rechtskräftig festgestellt, dass der
Versicherungsnehmer den Verstoß vorsätzlich begangen hat, ist er zur Rückzahlung der Leis-
tungen verpflichtet, die der Versicherer für ihn erbracht hat.  

 Die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall beträgt höchstens 30.000 Euro. 

b) abweichend von § 3 Abs. 3 d) auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteig-
nungs-, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren.  

 Die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall beträgt höchstens 30.000 Euro. 

c) abweichend von § 3 Abs. 2 i) auch auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einmaligen Erschließungs- und sonstigen Anliegerabgaben. 

 Die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall beträgt höchstens 30.000 Euro. 

Anspruch auf Rechtsschutz besteht jeweils nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles gemäß § 4 Absät-
ze 1 c), 2 und 3 ARB 2011, wenn dieser nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn 
(Wartezeit) innerhalb des versicherten Zeitraumes eingetreten ist. 

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum
Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen, amtlich registriert oder 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden 
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen
diese Obliegenheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, 
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
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 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechts-
schutzfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursäch-
lich war. 

(6) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um eine oder mehrere der folgenden Leis-
tungsarten erweitert wird: 

a) Rechtsschutz in Ehesachen  (§ 2 l) 

b) Rechtsschutz in Unterhaltssachen  (§ 2 m) 

c) Erweiterter Straf-Rechtsschutz (Sonderbedingung 1). 

(7) Bei besonderer Vereinbarung besteht Versicherungsschutz auch für im Versicherungsschein ge-
nannte gewerbesteuerpflichtige Nebenbetriebe des Land- oder Forstwirtes (z. B. Mastbetriebe, 
Metzgereien, Photovoltaikanlagen). 

 

§ 28 Aktiv-Rechtsschutz Komfort für Selbstständige 

 (1) Versicherungsschutz besteht 

a) im Firmenbereich 

 für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit des Versicherungsnehmers; 

b) als Arbeitgeber 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen; 

c) für den Immobilienbereich 

 als Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigter aller selbst genutzten Gewerbeeinheiten in
Deutschland; 

d) für den Verkehrsbereich 

 im Zusammenhang mit der Eigenschaft als Eigentümer oder Halter bei Vertragsabschluss oder 
während der Vertragsdauer auf die Firma zugelassenen, amtlich registrierten oder auf ihren
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuges zu Lande sowie
Anhängers und als Fahrer, Erwerber, Mieter oder Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lan-
de sowie Anhängern; es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
als Eigentümer, Halter, Fahrer, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu 
Wasser oder in der Luft. 

(2) Mitversichert sind 

a) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
für den Versicherungsnehmer; 

b) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf die Firma zugelassenen, amtlich registrier-
ten oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von dieser
als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeu-
ges zu Lande sowie Anhängers; 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht im 
Zusammenhang mit der Eigenschaft als Eigentümer, 
Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von 
Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern (§ 2 d), 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e), 

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f), 

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g), 

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

Daten-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 o), 

Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte (Klausel 3), 

Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz (Klausel 4), 
für Selbstständige 

Antidiskriminierungs-Rechtsschutz (Sonderbedingung 3), 

JuraTel (Sonderbedingung 10), 

Online-Forderungsmanagement (Sonderbedingung 11), 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren (§ 5 a) 
auch bei Konflikten des Versicherungsnehmers mit  
Vertragspartnern (z. B. Kunden, Lieferanten, 
Beratern) aus schuldrechtlichen Verträgen im  
Zusammenhang mit seiner versicherten gewerb 
lichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen  
Tätigkeit (Wirtschaftsmediation). 
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(4) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz 

1) um eine oder mehrere der folgenden Deckungsbereiche reduziert wird: 

a) Rechtsschutz als Arbeitgeber (1 b); 

b) Rechtsschutz für den Immobilienbereich  (1 c); 

c) Rechtsschutz für den Verkehrsbereich (1 d); 

2) um den erweiterten Straf-Rechtsschutz für Selbstständige gemäß Sonderbedingung 1, § 1 Abs. 
1 a) erweitert wird. 

(5) nicht belegt 

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum
Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen, amtlich registriert oder
mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht 
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen 
diese Obliegenheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechts-
schutzfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursäch-
lich war. 

(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versicherungsnehmers, wird
ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle im Rahmen des Absatzes 1 a) 
gewährt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungsvertrages eintreten und
im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein genannten selbstständigen Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers stehen. 

(8) Ist der Versicherungsnehmer ein nach den Geschäftsgrundsätzen der ARAG als Kraftfahrzeughandel, 
oder -handwerk eingestufter Betrieb, eine Tankstelle oder Fahrschule, besteht Rechtsschutz für die
von ihm beschäftigten Personen auch in deren Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte 
Insassen fremder Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, die sich bei Eintritt des Rechtsschutz-
falles in Obhut des Versicherungsnehmers befinden oder in dessen Betrieb vorübergehend genutzt
werden. 

 Abweichend von dem im Absatz 3 beschriebenen Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht be-
steht kein Rechtsschutz für Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, die auf den Versicherungs-
nehmer nicht mit schwarzen Kennzeichen zugelassenen oder mit Versicherungskennzeichen verse-
hen sind. 

 

§ 28 b Basis-Rechtsschutz für Selbstständige 

 (1) Versicherungsschutz besteht 

a) im Firmenbereich 

 für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
ständige Tätigkeit des Versicherungsnehmers; 

b) als Arbeitgeber 

 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen sowie aus öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen; 

c) für den Immobilienbereich 

 als Eigentümer, Mieter oder Nutzungsberechtigter aller selbst genutzten Gewerbeeinheiten in
Deutschland; 

d) für den Verkehrsbereich 

 im Zusammenhang mit der Eigenschaft als Eigentümer oder Halter bei Vertragsabschluss oder
während der Vertragsdauer auf die Firma zugelassenen, amtlich registrierten oder auf ihren
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuges zu Lande sowie 
Anhängers und als Fahrer, Erwerber, Mieter oder Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lan-
de sowie Anhängern; es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
als Eigentümer, Halter, Fahrer, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu 
Wasser oder in der Luft. 

(2) Mitversichert sind 

a) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
für den Versicherungsnehmer; 

b) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen jedes bei Ver-
tragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf die Firma zugelassenen, amtlich registrier-
ten oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von dieser
als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeu-
ges zu Lande sowie Anhängers; 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten in den 
Leistungsarten 

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 

Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht im 
Zusammenhang mit der Eigenschaft als Eigentümer, 
Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von
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Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern (§ 2 d) 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e), 

Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f), 

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g), 

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 

Daten-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 o), 

Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte (Klausel 3), 

Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz (Klausel 4), 
für Selbstständige 

Antidiskriminierungs-Rechtsschutz (Sonderbedingung 3), 

sowie 

JuraTel (Sonderbedingung 10) 

und 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren (§ 5 a) 
auch bei Konflikten des Versicherungsnehmers mit  
Vertragspartnern (z. B. Kunden, Lieferanten, 
Beratern) aus schuldrechtlichen Verträgen im  
Zusammenhang mit seiner versicherten gewerb- 
lichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen  
Tätigkeit. 

(4) Es kann vereinbart werden, dass der Versicherungsschutz um eine oder mehrere der folgenden De-
ckungsbereiche reduziert wird: 

a) Rechtsschutz als Arbeitgeber  (1 b); 

b) Rechtsschutz für den Immobilienbereich  (1 c); 

c) Rechtsschutz für den Verkehrsbereich (1 d). 

(5) nicht belegt 

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben, zum
Führen des Fahrzeugs berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen, amtlich registriert oder
mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit besteht 
Rechtsschutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Verschulden
oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen
diese Obliegenheit ist die ARAG berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, 
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte Person oder der Fahrer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Rechts-
schutzfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der der ARAG obliegenden Leistung ursäch-
lich war. 

(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des Versicherungsnehmers, wird
ihm bzw. seinen Erben Versicherungsschutz auch für Rechtsschutzfälle im Rahmen des Absatzes 1 a) 
gewährt, die innerhalb eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungsvertrages eintreten und
im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein genannten selbstständigen Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers stehen. 

(8) Ist der Versicherungsnehmer ein nach den Geschäftsgrundsätzen der ARAG als Kraftfahrzeughandel, 
oder -handwerk eingestufter Betrieb, eine Tankstelle oder Fahrschule, besteht Rechtsschutz für die
von ihm beschäftigten Personen auch in deren Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte
Insassen fremder Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, die sich bei Eintritt des Rechtsschutz-
falles in Obhut des Versicherungsnehmers befinden oder in dessen Betrieb vorübergehend genutzt
werden. 

 Abweichend von dem im Absatz 3 beschriebenen Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht be-
steht kein Rechtsschutz für Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger, die auf den Versicherungs-
nehmer nicht mit schwarzen Kennzeichen zugelassenen oder mit Versicherungskennzeichen verse-
henen sind. 

 

§ 29 Aktiv-Rechtsschutz Immobilie 

 (1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner im Versicherungsschein be-
zeichneten Eigenschaft als 

a) Eigentümer, 

b) Vermieter, 

c) Verpächter, 

d) Mieter, 

e) Pächter, 

f) Nutzungsberechtigter 

 von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versicherungsschein bezeichnet sind. Ei-
ner Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen. 
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(2) Der Versicherungsschutz umfasst 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e), 

JuraTel (Sonderbedingung 10), 

Online-Forderungsmanagement (Sonderbedingung 11), 

Für die Einziehung von Forderungen aus der  
Vermietung / Verpachtung von  
Wohn- / Gewerbeeinheiten 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren 
für den Immobilienbereich (§ 5 a). 
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A. Standardklauseln Nachfolgende Klauseln gelten nur dann, wenn sie mit der ARAG 
Rechtsschutz ausdrücklich vereinbart sind: 

Klausel 1 zu den ARB 2011: 
Single-Rechtsschutz 

 (1) Versicherungsschutz besteht für den unverheirateten und weder in einer eingetragenen noch in ei-
ner sonstigen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2011) lebenden Versiche-
rungsnehmer sowie dessen minderjährige und unverheiratete, nicht in einer eingetragenen oder
sonstigen Lebenspartnerschaft (s. o.) lebende volljährige Kinder, für letztere jedoch längstens bis zu 
dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hier-
für ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten oder eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen. 

(2) Heiratet der Versicherungsnehmer oder geht er eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein, erwei-
tert sich der Versicherungsschutz von diesem Zeitpunkt an um den ehelichen oder, eingetragenen
Lebenspartner, wenn die Heirat oder die eingetragene Lebenspartnerschaft der ARAG innerhalb von
zwei Monaten angezeigt wird.  

 Erfolgt die Anzeige später als zwei Monate nach Beginn der Partnerschaft, beginnt der Versiche-
rungsschutz für den Partner erst mit dem Eingang der Anzeige bei der ARAG. Von dem Zeitpunkt
der Mitversicherung an ist der im Tarif der ARAG für den jeweiligen Versicherungsschutz von Fami-
lien geltende Beitrag zu zahlen. 

 

Klausel 3 zu den ARB 2011: 
Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte von Selbstständigen 

 (1) Der Versicherungsschutz nach § 2 d) ARB 2011 kann auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
aus schuldrechtlichen Verträgen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Büro-, Praxis-, Be-
triebs- oder Werkstatträumen des Versicherungsnehmers und ihrer Einrichtungen stehen (Hilfsge-
schäfte), ausgedehnt werden. 

(2) Kein Rechtsschutz besteht über die Ausschlüsse von § 3 ARB 2011 hinaus für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen 

a) aus Versicherungsverträgen; 

b) aus dem Bereich des Handelsvertreterrechtes und des Maklerrechtes; 

c) aus Miet-, Pacht-, Leasing- und vergleichbaren Nutzungsverhältnissen sowie der Anschaffung, 
Veräußerung, Finanzierung oder Belastung von Grundstücken, Gebäuden, Betrieben, Praxen
oder Teilen hiervon; 

d) aus schuldrechtlichen Verträgen, die nicht bloße Hilfsgeschäfte zur eigentlichen Tätigkeit des
Betriebes oder der Berufsausübung sind, wie z. B. Erwerb oder Reparaturen von Produktions-
maschinen. 

e) Es besteht ferner kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Verträgen
über Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger. 

(3) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles gemäß § 4 Absätze 1 c), 2 
und 3 ARB 2011, wenn dieser nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit)
innerhalb des versicherten Zeitraumes eingetreten ist. 

(4) Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich gemäß § 6 Absatz 1 ARB 2011. 

 § 6 Absatz 2 ARB 2011 findet keine Anwendung. 

 

Klausel 4 zu den ARB 2011: 
Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für Selbstständige 

 (1) Der Versicherungsschutz kann auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsneh-
mers aus Versicherungsverträgen im Sinne des § 2 d) ARB 2011 ausgedehnt werden, die in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der im Versicherungsschein bezeichneten selbstständigen Tätigkeit
des Versicherungsnehmers stehen. 

(2) Kein Rechtsschutz besteht über die Ausschlüsse von § 3 ARB 2011 hinaus für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen aus Versicherungsverträgen über Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder
in der Luft sowie Anhänger. 

(3) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles gemäß § 4 Absätze 1 c), 2 
und 3 ARB 2011, wenn dieser nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit)
innerhalb des versicherten Zeitraumes eingetreten ist. 

(4) Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich gemäß § 6 Absatz 1 ARB 2011. 

 § 6 Absatz 2 ARB 2011 findet keine Anwendung. 

 

Klausel 6 zu den ARB 2011: 
Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Selbstständige 

 (1) Der Versicherungsschutz kann auf die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deut-
schen Gerichten aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten gemäß § 2 d)
ARB hinsichtlich der im Versicherungsschein genannten gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers ausgedehnt werden, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht gemäß Absatz 2 ausgeschlossen ist. 

 Versicherungsschutz besteht, wenn der Wert des Streitgegenstandes den im Versicherungsschein
genannten Betrag (Mindeststreitwert) übersteigt. Errechnet sich der Wert des Streitgegenstandes 
nach mehreren Ansprüchen oder Teilansprüchen, die zu verschiedenen Zeitpunkten fällig werden,
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besteht Versicherungsschutz nur für die Ansprüche oder Teilansprüche, die den zuvor genannten
Mindeststreitwert übersteigen. 

(2) Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz über die Ausschlüsse des § 3 ARB hinaus für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen 

a) aus Versicherungsverträgen; 

b) aus schuldrechtlichen Verträgen und dinglichen Rechten, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit den Büro-, Praxis-, Betriebs- oder Werkstatträumen des Versicherungsnehmers und ih-
rer Einrichtung stehen (Hilfsgeschäfte); 

c) aus dem Bereich des Handelsvertreter- und Maklerrechts; 

d) von im selben Rechtsschutzvertrag mitversicherten Personen untereinander im ursächlichen 
Zusammenhang mit einer von diesen gebildeten Büro-, Praxisgemeinschaft, Sozietät oder Ge-
sellschaft, auch nach deren Beendigung; 

e) aus Verträgen über Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhänger. 

(3) Für den Anspruch auf Rechtsschutz gilt § 4 Absätze 1 c), 2 und 3 ARB.  

 Abweichend von § 4 Absatz 1 ARB besteht Rechtsschutz nur, wenn der Rechtsschutzfall frühestens 
nach Ablauf von sechs Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit) eingetreten und vor Beendi-
gung des Rechtsschutzvertrages gerichtlich anhängig gemacht worden ist. 

(4) Es gilt die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall. Werden Ansprü-
che oder Teilansprüche geltend gemacht, die zu verschiedenen Zeitpunkten fällig werden, gilt die 
Selbstbeteiligung für jeden Anspruch beziehungsweise Teilanspruch. 

(5) Es kann vereinbart werden, dass der Rechtsschutz ausgedehnt wird auf die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen vor einem gesetzlich zuständigen Gericht im Geltungsbereich gemäß § 6 Absatz 1 
ARB 2011. In Verfahren außerhalb Deutschlands trägt die ARAG Kosten nach § 5 ARB nur bis zur Hö-
he des Betrages, der entstehen würde, wenn die Verfahren in Deutschland stattfinden und diese
Kosten nach deutschen Kosten- und Gebührengesetzen ermittelt würden. 
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B. Sonderbedingungen Nachfolgende Sonderbedingungen gelten nur dann, wenn sie mit der 
ARAG Rechtsschutz ausdrücklich vereinbart sind: 

Sonderbedingung 1 zu den ARB 2011: 
Erweiterter Straf-Rechtsschutz  

§ 1 Gegenstand der Versicherung 

 
1) Je nach Vereinbarung im Versicherungsvertrag erstreckt sich der Versicherungsschutz auf den 

a) Erweiterten Straf-Rechtsschutz für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit für das im Versiche-
rungsschein bezeichnete Unternehmen und ehrenamtliche Tätigkeiten (Erweiterter Straf-
Rechtsschutz für Selbstständige) 

 und/oder den 

b) Erweiterten Straf-Rechtsschutz für die Ausübung nichtselbstständiger und ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten (Erweiterter Straf-Rechtsschutz für Nichtselbstständige). 

2) Der Versicherungsschutz umfasst: 

a) Straf-Rechtsschutz in Verfahren wegen des Vorwurfes 

aa) eines Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist; 

bb) eines nur vorsätzlich begehbaren Vergehens, soweit der Versicherungsnehmer selbst be-
troffen ist oder der Rechtsschutzgewährung zustimmt. 

Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherte die Straftat vorsätzlich begangen hat, ist er ver-
pflichtet, dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vor-
wurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat; 

b) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz in Verfahren wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrig-
keit; 

c) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz in disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren.  

§ 2 Versicherte Personen 

 
1) Erweiterter Straf-Rechtsschutz für Selbstständige (§ 1 Abs. 1 a) 

a) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer bzw. dessen gesetzlichen Vertreter 
und für die Aufsichtsorgane sowie die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. Versichert sind auch die 
aus den Diensten der versicherten Unternehmen ausgeschiedenen Personen für Rechtsschutz-
fälle, die sich aus ihrer früheren Tätigkeit für diese ergeben 

b) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen 
sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine mitversicherte
Person Rechtsschutz verlangt. 

c) Endet der Versicherungsvertrag durch dauerhafte Einstellung der versicherten Tätigkeit, be-
steht für den Versicherungsnehmer bzw. seinen gesetzlichen Vertreter Versicherungsschutz
auch für diejenigen Rechtsschutzfälle, welche innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Ver-
sicherungsvertrages eintreten und im Zusammenhang mit der versicherten Eigenschaft des 
Versicherungsnehmers stehen; im Übrigen gilt Abs. 1 b) nicht. 

2) Erweiterter Straf-Rechtsschutz für Nichtselbstständige (§ 1 Abs. 1 b) 

a) Versicherungsschutz besteht für die Ausübung ehrenamtlicher und nichtselbstständiger Tätig-
keiten des Versicherungsnehmers sowie der nach § 26 ARB 2011 mitversicherten Personen. Die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit der Ausübung einer entgeltlichen 
Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person sowie als Prokurist ist vom Versiche-
rungsschutz nicht umfasst. 

b) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen
sinngemäß. Der Versicherungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversi-
cherte Person als sein ehelicher bzw. eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz verlangt. 

§ 3 Leistungsumfang 

 
1) Die ARAG trägt 

a) Verfahrenskosten 

 die dem Versicherten auferlegten Kosten der nach § 1 vom Versicherungsschutz umfassten Ver-
fahren einschließlich der Strafvollstreckungsverfahren. 

 In Verfahren außerhalb Europas trägt die ARAG die Kosten bis zur Höhe des Betrages, der ent-
stehen würde, wenn die Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden und die Kos-
ten nach den entsprechenden deutschen Kosten- und Gebührengesetzen ermittelt würden; 

b) Rechtsanwaltskosten 

aa) im Erweiterten Straf-Rechtsschutz für Selbstständige (§ 1 Abs. 1 a) 

– für den Versicherungsnehmer bzw. dessen gesetzlichen Vertreter die angemessene
Vergütung sowie die üblichen Auslagen eines vom Versicherten beauftragten Rechts-
anwaltes für 

– die Verteidigung des Versicherten in den nach § 1 vom Versicherungsschutz um-
fassten Verfahren einschließlich der Strafvollstreckungsverfahren; 

– die Beistandsleistung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn eine 
versicherte Person als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer Selbstbelas-
tung annehmen muss (Zeugenbeistand); 

– die Stellungnahme, die im Interesse des versicherten Unternehmens notwendig
wird, weil sich ein Ermittlungsverfahren auf das versicherte Unternehmen bezieht, 
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ohne dass bestimmte Betriebsangehörige beschuldigt werden (Firmenstellung-
nahme); 

– die Tätigkeit in Verwaltungsverfahren, welche dazu dient, die Verteidigung in ein-
geleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungs-
schutz umfasst werden, zu unterstützen. 

 Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherten vereinbar-
ten Vergütung prüft die ARAG in entsprechender Anwendung von § 3 a Abs. 2 des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Nach dieser Vorschrift kann eine mit dem 
Rechtsanwalt vereinbarte Vergütung, die unter Berücksichtigung aller Umstände un-
angemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Ist die Ver-
einbarung unangemessen hoch, übernimmt die ARAG also nicht die volle Vergütung, 
sondern lediglich den angemessenen Betrag; 

– für die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen die gesetzliche Vergütung 
gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) eines für den Versicherten tätigen
Rechtsanwaltes für die Verteidigung in den nach § 1 versicherten Verfahren einschließ-
lich der Strafvollstreckungsverfahren; 

bb) im Erweiterten Straf-Rechtsschutz für Nichtselbstständige (§ 1 Abs. 1 b) 

– für den Versicherungsnehmer und den ehelichen, eingetragenen oder mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft zusammenlebenden sonstigen Lebenspartner die angemessene
Vergütung sowie die üblichen Auslagen eines vom Versicherten beauftragten Rechts-
anwaltes für 

– die Verteidigung des Versicherten in den nach § 1 vom Versicherungsschutz um-
fassten Verfahren einschließlich der Strafvollstreckungsverfahren; 

– die Beistandsleistung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn eine 
versicherte Person als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer Selbstbelas-
tung annehmen muss (Zeugenbeistand); 

– die Tätigkeit in Verwaltungsverfahren, welche dazu dient, die Verteidigung in ein-
geleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungs-
schutz umfasst werden, zu unterstützen. 

 Die Angemessenheit der zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherten vereinbar-
ten Vergütung prüft die ARAG in entsprechender Anwendung von § 3 a Abs. 2 des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG). Nach dieser Vorschrift kann eine mit dem
Rechtsanwalt vereinbarte Vergütung, die unter Berücksichtigung aller Umstände un-
angemessen hoch ist, auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Ist die Ver-
einbarung unangemessen hoch, übernimmt die ARAG also nicht die volle Vergütung, 
sondern lediglich den angemessenen Betrag;  

– für die mitversicherten Kinder und weitere mitversicherte Personen die gesetzliche
Vergütung gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) eines für den Versicherten
tätigen Rechtsanwaltes für die Verteidigung in den nach § 1 versicherten Verfahren 
einschließlich der Strafvollstreckungsverfahren; 

c) Reisekosten des Rechtsanwaltes 

 die Kosten für notwendige Reisen des für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes an den Ort
des zuständigen Gerichtes oder den Sitz der für die vom Versicherungsschutz erfassten Verfah-
ren zuständigen Behörde. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von 
deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen; 

d) Sachverständigenkosten 

 die angemessenen Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sachverständigengut-
achten, die für seine Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlich 
sind; 

e) Nebenklagekosten 

 die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenkläger tätigen Rechtsanwaltes, so-
weit der Versicherte durch deren Übernahme eine Einstellung des gegen ihn anhängigen Straf-
verfahrens erreicht hat, obwohl ein hinreichender Tatverdacht fortbestand; 

f) Reisekosten des Versicherten 

 die Reisekosten des Versicherten an den Ort des zuständigen ausländischen Gerichtes, wenn
sein Erscheinen als Beschuldigter angeordnet ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Ge-
schäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernommen. 

2) Die ARAG sorgt für 

a) Dolmetscherkosten 

 die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers und trägt die dabei anfallenden Kosten, so-
fern eine versicherte Person im Ausland verhaftet oder dort mit Haft bedroht wird; 

b) Übersetzungskosten 

 die Übersetzung schriftlicher Unterlagen, soweit diese für die Wahrnehmung rechtlicher Inte-
ressen im Ausland notwendig sind, und trägt die dabei anfallenden Kosten; 

c) Strafkaution 

 die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der im Versicherungsschein vereinbarten Höhe für
eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versicherten einstweilen von Strafverfol-
gungsmaßnahmen zu verschonen. Zur Rückzahlung der von der ARAG geleisteten Kaution ist
neben den beschuldigten Versicherten auch der Versicherungsnehmer verpflichtet, sofern er
mit der Kautionsleistung der ARAG einverstanden war. 

3) Die ARAG trägt nicht 

a) die Kosten für die Verteidigung gegen den Vorwurf einer Steuerstraftat, wenn das Ermittlungs-
verfahren durch eine Selbstanzeige des Versicherten ausgelöst wird; 
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b) die im Versicherungsschein für jeden Rechtsschutzfall vereinbarte Selbstbeteiligung. Ein etwai-
ger (teilweiser) Wegfall der Selbstbeteiligung bestimmt sich nach § 5 Abs. 3 c) ARB 2011; 

c) Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Der von der ARAG zu
tragende Kostenanteil richtet sich nach Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Vorwürfe im
Gesamtzusammenhang. 

§ 4 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

 
1) Es besteht kein Rechtsschutz für die Verteidigung gegen den Vorwurf eines Verbrechens. Dabei

kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an.

2) Versicherungsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen, 

a) wenn der Versicherte als Führer von Motorfahrzeugen betroffen ist und eine verkehrsrechtliche
Vorschrift verletzt haben soll; 

b) wenn ein ursächlicher Zusammenhang mit Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen,
Aufruhr oder inneren Unruhen gegeben ist; 

c) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacks-
muster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum; 

d) aus dem Kartell- und sonstigem Wettbewerbsrecht; 

e) in ursächlichem Zusammenhang mit 

aa) Spiel- oder Wettverträgen, Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften sowie 
Gewinnzusagen; 

bb) dem Ankauf, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von  

– Wertpapieren (z. B. Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile),  

– Wertrechten, die Wertpapieren gleichstehen (z. B. Schuldverschreibungen der öffent-
lichen Hand),  

– Beteiligungen (z. B. an Kapitalanlagemodellen, stillen Gesellschaften, Genossenschaften). 

§ 5 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 

 
1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Zusammenhang mit

der im Versicherungsvertrag genannten oder ehrenamtlichen Tätigkeit des Versicherten innerhalb
des versicherten Zeitraumes. 

2) Als Rechtsschutzfall gilt 

a) für die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
gegen den Versicherten;  

b) für die disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren die Einleitung eines disziplinar- oder stan-
desrechtlichen Verfahrens gegen den Versicherten; 

c) für den Zeugenbeistand die mündliche oder schriftliche Aufforderung an den Versicherten zur
Zeugenaussage; 

d) für die Firmenstellungnahme die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen das versicherte
Unternehmen. 

Als eingeleitet gilt ein Ermittlungs-, standes- oder disziplinarrechtliches Verfahren, wenn es bei der 
zuständigen Behörde/Standesorganisation als solches verfügt ist. 

§ 6 Versicherungssumme 

 
Die ARAG zahlt in jedem Rechtsschutzfall bis zu der im Versicherungsschein vereinbarten Versicherungs-
summe. Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben
Rechtsschutzfalles nach § 5 Abs. 2 werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen
aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 

§ 7 Anzuwendendes Recht 

 
Für den Versicherungsschutz gelten, soweit sich aus diesen Sondebedingungen oder den Vereinbarun-
gen im Versicherungsschein nicht etwas anderes ergibt, §§ 1, 5 Abs. 2, 6 Abs. 1, 7 bis 9, 11, 13, 14, 16, 17 
und 20 ARB 2011. 

 

Sonderbedingung 3 zu den ARB 2011: 
Antidiskriminierungs-Rechtsschutz für Selbstständige 

§ 1 Versicherungsnehmer 

 Versichert ist der Versicherungsnehmer in Ausübung seiner im Versicherungsschein bezeichneten
selbstständigen Tätigkeit. 

§ 2 Versichertes Risiko 

 Rechtsschutz besteht für die außergerichtliche und gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen
des Versicherungsnehmers zur Abwehr von Ansprüchen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) bzw. gleichartigen Bestimmungen anderer in- oder ausländischer Rechtsvorschriften wegen 
der Verletzung von Benachteiligungsverboten. Der Rechtsschutz umfasst die Abwehr von Ansprüchen 
auf 

– Unterlassung, 

– Beseitigung, 

– Duldung, 

– Vornahme von Handlungen, 
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– Entschädigung oder Schadenersatz, 

die gegen den Versicherungsnehmer aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen im Zusammen-
hang mit der im Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Tätigkeit geltend gemacht werden, sofern
der Versicherungsschutz nicht bereits in anderen versicherten Leistungsarten enthalten ist. 

§ 3 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 

 Der Rechtsschutzfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Versicherungsnehmer begonnen 
hat oder begonnen haben soll, gegen Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder 
anderer gleichartiger in- und ausländischer Rechtsvorschriften zu verstoßen. Für vertragliche Ansprüche
besteht Rechtsschutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit). 

§ 4 Versicherte Kosten 

 Die ARAG trägt Kosten gemäß § 5 Absätze 1 a) bis d), g) und h), 2, 3, 4, 5 Buchstabe a) sowie 6 c) 
ARB 2011. 

§ 5 Örtlicher Geltungsbereich 

 Versicherungsschutz besteht im Geltungsbereich gemäß § 6 Absatz 1 ARB 2011. 

§ 6 Absatz 2 ARB 2011 findet keine Anwendung. 

§ 6 Anzuwendende Bestimmungen  

 Über die vorstehend genannte Regelung des § 5 ARB 2011 hinaus gelten die §§ 1, 2, 3 mit Ausnahme 
des Absatzes 2 a) und b), § 4 Absätze 2 und 3, §§ 7 bis 14 und 16 bis 20 ARB 2011. 

 

Sonderbedingung 10 zu den ARB 2011: 
JuraTel 

§ 1 Gegenstand von ARAG JuraTel 
 

 
Die ARAG stellt dem Versicherungsnehmer eine Rufnummer für den schnellen und einfachen Zugang 
zu einer telefonischen Erstberatung (einem telefonischen ersten Beratungsgespräch) durch einen in 
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in allen Rechtsangelegenheiten zur Verfügung, auf die deut-
sches Recht anwendbar ist. 

§ 2 Voraussetzungen für den Anspruch  
auf Rechtsschutz 

 

 
Ein Anspruch auf Rechtsschutz besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses in allen eigenen 
Rechtsangelegenheiten des Versicherungsnehmers sowie in privaten Rechtsangelegenheiten seines 
ehelichen, eingetragenen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebenden sonstigen Le-
benspartners (im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2011), soweit dieser am Wohnsitz des Versicherungs-
nehmers amtlich gemeldet ist, und deren minderjährige und unverheiratete, nicht in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft (im Sinne des § 3 Absatz 4 b) ARB 2011) lebenden volljährigen Kinder, letztere 
jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer angelegte berufliche Tätig-
keit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. Es besteht für die telefonische Erst-
beratung keine Wartezeit. 

§ 3 Leistungsumfang 
 

 
Die ARAG übernimmt je telefonische Erstberatung (Rat oder Auskunft), die nicht mit einer anderen ge-
bührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt, die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer täti-
gen Rechtsanwaltes gemäß § 5 Absatz 1) ARB 2011. Eine Selbstbeteiligung ist für die telefonische Erst-
beratung nicht vereinbart. 

§ 4 Anzuwendende Bestimmungen 
 

 Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 
7 bis 12, 14, 16, 17 und 20 ARB 2011 entsprechend. 

§ 5 Vorzeitige Vertragsbeendigung 
bei Vereinbarung von JuraTel 
als Einzelvertrag 

 

 Ist JuraTel als Einzelvertrag vereinbart und bejaht die ARAG ihre Leistungspflicht für mindestens zwei 
telefonische Erstberatungen innerhalb von vierundzwanzig Monaten, sind der Versicherungsnehmer 
und die ARAG nach der Beratung für die zweite oder jede weitere telefonische Erstberatung berechtigt, 
den Vertrag JuraTel vorzeitig zu kündigen. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach der zweiten oder jeden weite-
ren Erstberatung innerhalb des vorgenannten Zeitraumes zugegangen sein; sie wird sofort nach ihrem 
Zugang wirksam. Eine Kündigung nach dieser Vorschrift bedarf der Textform. 

 

Sonderbedingung 11 zu den ARB 2011: 
Online-Forderungsmanagement 

§ 1 Gegenstand des Rechtsschutzes 
 

 Die ARAG stellt dem Versicherungsnehmer ein Internetportal zur Verfügung für die schnelle und ein-
fache Beauftragung eines Inkassodienstleisters mit der Einziehung von Zahlungsforderungen, 
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– die mit der im Versicherungsschein genannten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen 
selbstständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers bzw. mit der Vermietung / Verpachtung von 
Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten im Zusammenhang stehen, 

– die der Versicherungsnehmer nicht kraft rechtsgeschäftlicher Abtretung erlangt hat und  

– für die im Falle gerichtlicher Geltendmachung ein deutsches Gericht zuständig ist. 

Für die Tätigkeit des Inkassodienstleisters ist die ARAG nicht verantwortlich. 

§ 2 Voraussetzungen für den Anspruch  
auf Rechtsschutz 

 

 1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht, wenn  

a) die einzelne Zahlungsforderung mindestens 50 Euro und höchstens 50.000 Euro beträgt, 

b) die Rechnungsstellung längstens zwölf Monate vor Abschluss des Rechtsschutzvertrages er-
folgte, 

c) und solange die Zahlungsforderung unstrittig ist, d.h. solange der Schuldner keine materiell-
rechtlichen Einwände gegen die Forderung erhebt 

d) und der Schuldner der Zahlungsforderung des Versicherungsnehmers nicht nachgekommen 
ist; 

2) Ein Anspruch auf Rechtsschutz besteht nicht für Zahlungsforderungen in ursächlichem Zusam-
menhang mit 

a) Spiel- oder Wettverträgen,  

b) Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften sowie  

c) Gewinnzusagen, 

d) dem Ankauf, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von  

– Wertpapieren (z. B. Aktien, Rentenwerte, Fondsanteilen), 

– Wertrechten, die Wertpapieren gleichstehen (z. B. Schuldverschreibungen der öffentli-
chen Hand),  

– Beteiligungen (z. B. an Kapitalanlagemodellen, stillen Gesellschaften, Genossenschaften). 

3) Der Inkassodienstleister ist berechtigt, den Inkassoauftrag abzulehnen, wenn die Forderung ver-
jährt ist oder wenn (weitere) Beitreibungsbemühungen wegen der persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Schuldners nach verständiger kaufmännischer Würdigung ohne hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg sind. 

4) Der Versicherungsschutz endet, wenn die Zahlungsforderung strittig wird. Die Kosten für das 
strittige Verfahren übernimmt die ARAG im Rahmen des Online-Forderungsmanagements nicht. 

§ 3 Leistungsumfang 

 

 

1) Besteht ein Anspruch nach diesen Bedingungen, übernimmt die ARAG die Kosten für den Inkas-
sodienstleister (Inkassokosten). 

2) Ferner trägt die ARAG, solange die Zahlungsforderung unstrittig ist, die Gerichtskosten für einen 
Mahn- und Vollstreckungsbescheid sowie die Kosten der Zwangsvollstreckung für drei Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen, die der Inkassodienstleister verauslagt hat, soweit die Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen nicht später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels ein-
geleitet werden. 

3) Neben den Inkassokosten erstattet die ARAG auch die notwendigen Auslagen des Inkasso-
dienstleisters für Anfragen beim Einwohnermeldeamt. 

4) Die Umsatzsteuer trägt die ARAG nur, soweit der Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt ist. 

§ 4 Anzuwendendes Recht 
 

 Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 
bis 11, 14, 16 und 20 ARB 2011 sinngemäß. 

§ 5 Vorzeitige Vertragsbeendigung 
bei Vereinbarung von Online-
Forderungsmanagement 
 als Einzelvertrag 

 Ist ARAG Online-Forderungsmanagement als Einzelvertrag vereinbart, kann der Vertrag nach Maßga-
be der nachfolgenden Bestimmungen vorzeitig gekündigt werden. 

1) Lehnt der durch die ARAG benannte Inkassodienstleister den Inkassoauftrag mangels hinreichen-
der wirtschaftlicher Erfolgsaussichten ab, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig 
kündigen. 

2) Bejaht die ARAG ihre Leistungspflicht für mindestens zwei Inkassoaufträge innerhalb von vier-
undzwanzig Monaten, sind der Versicherungsnehmer und die ARAG nach Annahme des zweiten 
oder jeden weiteren Inkassoauftrages berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 

3) Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung 
des Inkassoauftrages gemäß Ziffer 1) oder Übernahme des Inkassoauftrages gemäß Ziffer 2) zu-
gegangen sein; sie wird sofort nach ihrem Zugang wirksam. Eine Kündigung nach dieser Vor-
schrift bedarf der Textform. 
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